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Trıdentinum un frühneuzeltlicher
Katholizısmu
IC unıtorm WIE gemeınhın aNngeNOMM

v Wlıe different un: regional verschieden Irc bis 200 re ach
dem Ende des Konzils Vo  A Trient och gelebt wurde, zeigt der Blick In die
Oonkrete Praxıs. Das groiße Beharrungsvermögen der Gemeinden VOLr (Jrt
SOWI1eE enlende Instrumentarıen ZUur Umsetzung der Beschlüsse machten
eine schnelle Vereinheitlichung SCHAUSO unmöglich WI1e S1e teils Sar nıicht
angezielt WAar. Dass WIFr heute eın anderes Bild 1M Kopf aDen, geht auf das
späate Jahrhundert zurück, als Katholikinnen un: Katholiken unter dem
Eindruck der damals aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen eine
tridentinische Einheitskirche mıt einem homogenen Katholizismus erschu-
fen, die der historischen Realıität des bis 18 Jahrhunderts jedoch
vorbei geht (Redaktion)

DIe posttridentinische Kirche scheint auf teidigen MUSsSeN und diesem Zweck
den ersten 1C. 1Ur schwer mıt dem Be- eine TEUNC. tatsächlic. Nnlıe vorhanden SC

CsSCIlC Geschlossenheit des katholischenori „Kirche p.  r vereinbar SC1IN. jel-
mehr en nicht wenige Zeitgenossen Cie Systems behauptete. Nicht In traditio-
Vorstellung, Class der tridentinisch geprag- nalistischen Kreisen wird Cleses Trientbild,

Katholizismus Urc. Unitormität und Clas mıt Sse1INer Abgrenzung Protestan-
Homogenität gekennzeichnet und Cla- t1smus einen Einheitskatholizismus geschaf-
mıt wen1g aum bestand, plurale Formen fen habe, bis heute epflegt.' och tatsäch-
gemeindlichen auDens entwickeln. Es ich handelt C4 sich bel diesem Geschichts-
handelt sich allerdings hierbei eine AÄn- bild einen OS, der erst In den Jahr-
sicht, Cie erst In den ultramontanen YTe1- zehnten ach der französischen Revoluti-
SCI1 des Jahrhunderts entstand, als IHNan entstand, In gewIlsser Hinsicht allerdings
meınte, den Katholizismus Cie SUSC- eine größere Wirksamkeit entfaltete als Clas
nNannten modernistischen Strömungen VCI- Konzil elbst.*

Vel. Huhert Wolf, Irlent Uun: „tridentinisch“ 1mmM Katholizismus des Jahrhunderts, 1n etfier
Walter / Günther Wassilowsky (Ho.) [)as Konzil VO  3 Irient Uun: Cdie Kkatholische Konfessions-
kultur 1563 2013 Wissenschaftliches 5Symposium AUS Anlass des 45()} Jahrestages des Ab-
schlusses des Konzils VOo  3 Irient, Freiburg BKr September 2013, Munster 2016, G / — 82,
hier G / —
Vel. Günther Wassilowsky, Irient, 1n Christoph Markschies / Hubert Wolf (Ho.) Erinnerungs-
YIiE des Christentums, München , 395—4 2, hier —4 1; Wolfgang Reinhard, [)as Konzil
VOo  3 Irient Uun: Cdie Modernisierung der Kirche. Einführung, 1n Paolo Prodi Wolfgang Reinhard
(He.) [Das Konzil VOo  3 Irient Uun: Cdie Moderne, Berlin 2001, 23—432, hier 40{f.:; Huhbhert Wolf,
Irient Uun: „tridentinisch“ S Anm 1)
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Petrus A. Bayer

Tridentinum und frühneuzeitlicher  
Katholizismus
Nicht so uniform wie gemeinhin angenommen

◆  Wie different und regional verschieden Kirche bis zu 200 Jahre nach 
dem Ende des Konzils von Trient noch gelebt wurde, zeigt der Blick in die 
konkrete Praxis. Das große Beharrungsvermögen der Gemeinden vor Ort 
sowie fehlende Instrumentarien zur Umsetzung der Beschlüsse machten 
eine schnelle Vereinheitlichung genauso unmöglich wie sie teils gar nicht 
angezielt war. Dass wir heute ein anderes Bild im Kopf haben, geht auf das 
späte 19. Jahrhundert zurück, als Katholikinnen und Katholiken unter dem 
Eindruck der damals aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen eine 
tridentinische Einheitskirche mit einem homogenen Katholizismus erschu-
fen, die an der historischen Realität des 16. bis 18. Jahrhunderts jedoch 
vorbei geht. (Redaktion)

1	 Vgl. Hubert Wolf, Trient und „tridentinisch“ im Katholizismus des 19. Jahrhunderts, in: Peter 
Walter / Günther Wassilowsky (Hg.), Das Konzil von Trient und die katholische Konfessions-
kultur (1563 – 2013). Wissenschaftliches Symposium aus Anlass des 450. Jahrestages des Ab-
schlusses des Konzils von Trient, Freiburg i. Br. 18. – 21. September 2013, Münster 2016, 67−  82, 
hier: 67−  69.

2	 Vgl. Günther Wassilowsky, Trient, in: Christoph Markschies / Hubert Wolf (Hg.), Erinnerungs-
orte des Christentums, München 2010, 395−412, hier: 408−411; Wolfgang Reinhard, Das Konzil 
von Trient und die Modernisierung der Kirche. Einführung, in: Paolo Prodi / Wolfgang Reinhard 
(Hg.), Das Konzil von Trient und die Moderne, Berlin 2001, 23−42, hier: 40 f.; Hubert Wolf, 
Trient und „tridentinisch“ (s. Anm. 1), 80.

Die posttridentinische Kirche scheint auf 
den ersten Blick nur schwer mit dem Be-
griff „Kirche plural“ vereinbar zu sein. Viel-
mehr haben nicht wenige Zeitgenossen die 
Vorstellung, dass der tridentinisch gepräg-
te Katholizismus durch Uniformität und 
Homogenität gekennzeichnet war und da-
mit wenig Raum bestand, plurale Formen 
gemeindlichen Glaubens zu entwickeln. Es 
handelt sich allerdings hierbei um eine An-
sicht, die erst in den ultramontanen Krei-
sen des 19. Jahrhunderts entstand, als man 
meinte, den Katholizismus gegen die soge-
nannten modernistischen Strömungen ver-

teidigen zu müssen und zu diesem Zweck 
eine – freilich tatsächlich nie vorhanden ge-
wesene – Geschlossenheit des katholischen 
Systems behauptete. Nicht nur in traditio-
nalistischen Kreisen wird dieses Trientbild, 
das mit seiner Abgrenzung zum Protestan-
tismus einen Einheitskatholizismus geschaf-
fen habe, bis heute gepflegt.1 Doch tatsäch-
lich handelt es sich bei diesem Geschichts-
bild um einen Mythos, der erst in den Jahr-
zehnten nach der französischen Revoluti-
on entstand, in gewisser Hinsicht allerdings 
eine größere Wirksamkeit entfaltete als das 
Konzil selbst.2
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DIe Bedeutung, Cie IHNan 1M Jahr- auch nicht erster in1e Cie Konzilstexte,
hundert dem Tridentinum für Clas Selbst- sondern eine Imagınation des drei Jahrhun-
verständnis der katholischen Konfessions- derte zurückliegenden Konzils heranzog,
IC zuma(fß, zeigt sich VOTL em In den der Pluralität keinen Platz mehr hatte. Bevor
aufkommenden Jubiläumsfeiern. DIe Be- WITr uns der Frage zuwenden, WwIe welt Clas
gehung einer olchen ist erstmals für Clas Tridentinum Unitormität oder Pluralität 1M
re 1845 dokumentiert.? Bel Jubiläums- Katholizismus der Frühen Neuzeıt bewirkte,

ist zunächst eın 1C. auf Clas Konzil selbstfeiern geht C4 Ja nicht einen blofßen
1C. auf e1in historisches abgeschlossenes werfen, und ZWarL auf dessen Ekklesiolo-
Fre1gnN1s, sondern vielmehr die dank- gle und auf Cle Reformschwerpunkte.
bare eler eiINnes se1it einem bestimmten
Zeitraum bis In Cie Gegenwart reichenden
Zustands. ubiläen betrachten den Anfang Kırchesern ım Selbstverständnıiıs
VO  u Bestehendem und nicht VO  b e1- der Konzilsväter
Was Vergangenem.“ Wenn IHNan er 1M

Jahrhundert Trientjubiläen feiern Will IHNan VO  b einer tridentinischen e-
begann, zeigt dies, dass IHNan sich Jetz siologie sprechen, stÖflt IHNan allerdings auf
als tridentinische Kirche verstand. BIs Cla- e1in Paradoxon: Das Konzil, Clas seiInen Ur-
hiın hatte C4 derartige Felern nicht egeben. SPIUNgS In der Auseinandersetzung mıt der

DIe Jubiläumsfeierlichkeiten Irı1- Reformation hatte, Urc Cie wesentliche
dentinum ollten 1U  b durchaus eine Ahn- ekklesiologische Fragen aufgeworfen WOII -

1C. Funktion rfüllen, WIE CS Cie bereits den WarIcI, verabschiedete 24 kein oku-
se1it 1617 alle Centennien wiederkehrenden MmMent ZUFK Ekklesiologie. S1e wurde nicht
Reformationsjubiläen für Cie evangelische einmal In die Agenda der behandelnden
Konfession DIe Trientjubiläen des Themen aufgenommen, obwohl S1E eigent-
Jahrhunderts sind ebenso als Selbstverge- ich e1in heißes Iisen WAarfrl. Der TUunNn: alur
wisserung eiINes identitätsstiftenden re1g- Jag darin, Class IHNan angesichts der Ausel-
N1ISSES verstehen und als katholische Ant- nandersetzungen mıt den Reformatoren
wOrtT auf Cie protestantische Jubiläumskul- e1in ufflammen des se1t den Spat-
tur. Katholisch Se1IN heißt 1U  b auch trı- mittelalterlichen Konzilien tändig schwe-

lenden ONILLKTS zwischen Konziliarismusdentinisch se1N, selbst Wenn Ian cdafür
nicht Clas historische Konzilsereignis und und Papalismus vermeiden wollte. Wenn

Vel. eier Walter, DIie Jubiläen des Konzils VOo  3 Irient Munster 2016,
Deutlich wird Cdieser Jubiläumsbegriff vor allem bei den Kklösterlichen Professjubiläen. Als 7zeit]i-
her Bezugspunkt Cdient 1mmM Regelfall nicht Cdie Ablegung der ewigen/feierlichen Profess, Iso Cdie
volle Eingliederung ın 1n€e ommunıitat, sondern das zeitliche/einfache Professversprechen, Cdie
Erstprofess. ESs geht daher bei Jubelfeierlichkeiten nicht den Rückblick auf eın bestimmtes
kreign1s, sondern Cdie Feler der für einen längeren /eitraum bestehenden Lebensform,
der uch Cdie Jahre der zeitlichen Profess zäahlen sind Gleiches gilt celbstverständlich uch für
alle anderen Jubiläen, WI1IE Ehe- Uun: Priesterjubiläen, Uun: uch für Jubiläen VOo  3 Institutionen
e Feler eiInNnes Jubiläums einer nicht mehr existierenden Institution der eiInNnes abgeschlossenen
historischen kEreign1sses, scheint daher wen1g ınn machen. Hıer würde sich her der Begriff
Gedenken anbieten.
Vel. Dorothea Wendebourg, DIie Ekklesiologie des Konzils VO  3 Irient, 1n Wolfgang Reinhard
Heinz Schilling, DIie Kkatholische Konfessionalisierung. Wissenschaftliches 5Symposion der (1E-
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Die Bedeutung, die man im 19. Jahr-
hundert dem Tridentinum für das Selbst-
verständnis der katholischen Konfessions-
kirche zumaß, zeigt sich vor allem in den 
aufkommenden Jubiläumsfeiern. Die Be-
gehung einer solchen ist erstmals für das 
Jahre 1845 dokumentiert.3 Bei Jubiläums-
feiern geht es ja nicht um einen bloßen 
Blick auf ein historisches abgeschlossenes 
Ereignis, sondern vielmehr um die dank-
bare Feier eines seit einem bestimmten 
Zeitraum bis in die Gegenwart reichenden 
Zustands. Jubiläen betrachten den Anfang 
von etwas Bestehendem und nicht von et-
was Vergangenem.4 Wenn man daher im 
19. Jahrhundert Trientjubiläen zu feiern 
begann, so zeigt dies, dass man sich jetzt 
als tridentinische Kirche verstand. Bis da-
hin hatte es derartige Feiern nicht gegeben.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten zum Tri-
dentinum sollten nun durchaus eine ähn-
liche Funktion erfüllen, wie es die bereits 
seit 1617 alle Centennien wiederkehrenden 
Reformationsjubiläen für die evangelische 
Konfession taten. Die Trientjubiläen des 19. 
Jahrhunderts sind ebenso als Selbstverge-
wisserung eines identitätsstiftenden Ereig-
nisses zu verstehen und als katholische Ant-
wort auf die protestantische Jubiläumskul-
tur. Katholisch zu sein heißt nun auch tri-
dentinisch zu sein, selbst wenn man dafür 
nicht das historische Konzilsereignis und 

3	 Vgl. Peter Walter, Die Jubiläen des Konzils von Trient 1845 − 2013, Münster 2016, 3 −24.
4	 Deutlich wird dieser Jubiläumsbegriff vor allem bei den klösterlichen Professjubiläen. Als zeitli-

cher Bezugspunkt dient im Regelfall nicht die Ablegung der ewigen/feierlichen Profess, also die 
volle Eingliederung in eine Kommunität, sondern das zeitliche/einfache Professversprechen, die 
Erstprofess. Es geht daher bei Jubelfeierlichkeiten nicht um den Rückblick auf ein bestimmtes 
Ereignis, sondern um die Feier der für einen längeren Zeitraum bestehenden Lebensform, zu 
der auch die Jahre der zeitlichen Profess zu zählen sind. Gleiches gilt selbstverständlich auch für 
alle anderen Jubiläen, wie Ehe- und Priesterjubiläen, und auch für Jubiläen von Institutionen. 
Die Feier eines Jubiläums einer nicht mehr existierenden Institution oder eines abgeschlossenen 
historischen Ereignisses, scheint daher wenig Sinn zu machen. Hier würde sich eher der Begriff 
Gedenken anbieten.

5	 Vgl. Dorothea Wendebourg, Die Ekklesiologie des Konzils von Trient, in: Wolfgang Reinhard / 
Heinz Schilling, Die katholische Konfessionalisierung. Wissenschaftliches Symposion der Ge-

auch nicht in erster Linie die Konzilstexte, 
sondern eine Imagination des drei Jahrhun-
derte zurückliegenden Konzils heranzog, in 
der Pluralität keinen Platz mehr hatte. Bevor 
wir uns der Frage zuwenden, wie weit das 
Tridentinum Uniformität oder Pluralität im 
Katholizismus der Frühen Neuzeit bewirkte, 
ist zunächst ein Blick auf das Konzil selbst 
zu werfen, und zwar auf dessen Ekklesiolo-
gie und auf die Reformschwerpunkte.

1	 Kirchesein im Selbstverständnis 
der Konzilsväter

Will man von einer tridentinischen Ekkle-
siologie sprechen, stößt man allerdings auf 
ein Paradoxon: Das Konzil, das seinen Ur-
sprung in der Auseinandersetzung mit der 
Reformation hatte, durch die wesentliche 
ekklesiologische Fragen aufgeworfen wor-
den waren, verabschiedete gar kein Doku-
ment zur Ekklesiologie. Sie wurde nicht 
einmal in die Agenda der zu behandelnden 
Themen aufgenommen, obwohl sie eigent-
lich ein heißes Eisen war. Der Grund dafür 
lag darin, dass man angesichts der Ausei-
nandersetzungen mit den Reformatoren 
ein erneutes Aufflammen des seit den spät-
mittelalterlichen Konzilien ständig schwe-
lenden Konflikts zwischen Konziliarismus 
und Papalismus vermeiden wollte.5 Wenn 
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er Clas Konzil alle ekklesiologischen dem clas Konzil In der dritten Sitzungspe-
Untiefen umschiffen suchte und kei- riode beinahe gescheitert ware, 1e aber

AaUsLehraussagen ber Cie Kirche machte,
bedeutet Cles aber nicht, Class C4 keine tr1ı- Es zeigen sich also In der katholischen

Kirche ach dem TIridentinum durchausdentinische Ekklesiologie gab. S1ie lässt sich
ZW ar nicht direkt AaUs den Dokumenten, och Möglichkeiten einer Pluralität zulas-
sehr ohl aber indirekt AaUs dem Konzilser- senden Ekklesiologie. Auch der Umstand,
C1gNIS selbst und AaUS$S den Debatten heraus- Class sich Clas posttridentinische Papsttum
filtern.® Urc. Cie Schaffung einer eigenen Kongre-

Dabei ist erstaunlich, Class Clas Papst- gatıon Cie Interpretationshoheit ber Clas
tum ZW ar AaUs dem Tridentinum gestärkt Konzil sicherte und Cie Durchführung der
hervorging und auch In den Biıstumern Reformen ıIn Cie and nahm, wirkte sich
Cie bischöfliche Zentralgewalt eine Stär- jedenfalls ıIn den ersten Jahrzehnten ach

dem TIridentinum auf Cie Os1ılL1iOon der |MEkung erfuhr, dass WITr aber weIıt VO  u e1-
1E Durchbruch des Papalismus, WwIe schöfe och kaum nachteilig aUus Denn der
sich bis ZU. Vatiıcanum vollzog, enNT- Wirkradius der Konzilskongregation 16€|

Vorerst relativ eın und beschränkte sichfernt Sind. DIe Konzilsväter zeigten 1M (Je-
enteil e1in es Selbstbewusstsein, SEeizZ- hauptsächlich auf Italien.® Möglicherweise
ten sich ber clas päpstliche Verbot, neben litt aber das episkopale Selbstbewusstsein
den Lehrdekreten auch zugleic. Reform- der ISCHOTIe Jangfristig nicht 1Ur der
dekrete verabschieden, hinweg und bra- fortschreitenden päpstlichen Zentralisie-
chen 1M Zusammenhang mıt dem es1- LUuNng, sondern auch darunter, Class Bischö-

fe sich mM1ıtunter ıIn innerdiözesanen Streit-denzproblem SCHLLEISLIC doch och einen
schwerwiegenden ekklesiologischen Streit fragen Cie urle wandten, sich VO  u

VO aun Nämlich Cie Frage, b allein ihr den Rücken stärken lassen.? Denn
Cie Päapste VO  u Christus eingesetzt sind, damıit gaben S1E ohl unbewusst
der Cie Hirtengewalt den Bischöfen über- mindest stückweise Cie Entscheidungsge-
tragt, oder b auch Cie ISCHOTIe direkt VO  b walt AaUs ihrer and und wurden mehr und
Christus als ırten este werden. iıne mehr Vollzugsorganen der römischen
letzte Entscheidung In diesem Konflikt, Kongregationen.

cellschaft ZuUuU!T Herausgabe des C,Oorpus C'atholicorum Uun: des ere1ıns für Reformationsgeschich-
te, Munster 1995, 7/0—-87, hier
Vel. eb 71 —
fur Konzilskongregation vgl Günther Wassilowsky, Posttridentinische Reform Uun: päpstliche
Zentralisierung. Fur Rolle der Konzilskongregation, 1N: Andreas Merkt / Günther Wassilowsky /
Gregor UYS; (He.) Reform ın der Kirche. Historische Perspektiven, Freiburg Br -Basel-Wien
2014, 138—-157
Vel. Christian Wiesner, Weide SeE1INE Lämmer“”. fur Umsetzung un: Verortung der Residenz-
pflicht zwischen Mikropolitik Uun: Seelenheil der posttridentinischen Kurle, 1: eier Walter /
Günther Wassilowsky (He.) DDas Konzil VOo  3 Irient Uun: Cdie Kkatholische Konfessionskultur S
Anm 1) 221—-254, hier S
Beispielsweise wandte sich Bischof Leopold VO  3 Passau 1625 - 1662 1mmM Streit miıt den obder-
ennsischen Prälaten Jurisdiktionsrechte Uun: Exemtionsprivilegien Cdie Konzilskongrega-
t10n, Cdie dem Bischof recht gab Vel. dazu Petirus Bayer, Konfessionalisierung 1mM kKklösterli-
hen Umfeld. DIie Entwicklung frühneuzeitlicher Religiosität ın den Pfarren des Stiftes Schläg]
),Munster 2016, 7380
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daher das Konzil alle ekklesiologischen 
Untiefen zu umschiffen suchte und kei-
ne Lehraussagen über die Kirche machte, 
bedeutet dies aber nicht, dass es keine tri-
dentinische Ekklesiologie gab. Sie lässt sich 
zwar nicht direkt aus den Dokumenten, 
sehr wohl aber indirekt aus dem Konzilser-
eignis selbst und aus den Debatten heraus-
filtern.6

Dabei ist erstaunlich, dass das Papst-
tum zwar aus dem Tridentinum gestärkt 
hervorging und auch in den Bistümern 
die bischöfliche Zentralgewalt eine Stär-
kung erfuhr, dass wir aber weit von ei-
nem Durchbruch des Papalismus, wie er 
sich bis zum I. Vaticanum vollzog, ent-
fernt sind. Die Konzilsväter zeigten im Ge-
genteil ein hohes Selbstbewusstsein, setz-
ten sich über das päpstliche Verbot, neben 
den Lehrdekreten auch zugleich Reform-
dekrete zu verabschieden, hinweg und bra-
chen im Zusammenhang mit dem Resi-
denzproblem schließlich doch noch einen 
schwerwiegenden ekklesiologischen Streit 
vom Zaun: Nämlich die Frage, ob allein 
die Päpste von Christus eingesetzt sind, 
der die Hirtengewalt den Bischöfen über-
trägt, oder ob auch die Bischöfe direkt von 
Christus als Hirten bestellt werden. Eine 
letzte Entscheidung in diesem Konflikt, an 

sellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschich-
te, Münster 1995, 70−87, hier: 70 f.

6	 Vgl. ebd., 71−  86.
7	 Zur Konzilskongregation vgl. Günther Wassilowsky, Posttridentinische Reform und päpstliche 

Zentralisierung. Zur Rolle der Konzilskongregation, in: Andreas Merkt / Günther Wassilowsky / 
Gregor Wurst (Hg.), Reform in der Kirche. Historische Perspektiven, Freiburg i. Br.–Basel–Wien 
2014, 138  −157.

8	 Vgl. Christian Wiesner, „Weide seine Lämmer“. Zur Umsetzung und Verortung der Residenz-
pflicht zwischen Mikropolitik und Seelenheil an der posttridentinischen Kurie, in: Peter Walter / 
Günther Wassilowsky (Hg.), Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionskultur (s. 
Anm. 1), 221− 254, hier: 237 f.

9	 Beispielsweise wandte sich Bischof Leopold von Passau (1625  –  1662) im Streit mit den obder
ennsischen Prälaten um Jurisdiktionsrechte und Exemtionsprivilegien an die Konzilskongrega-
tion, die dem Bischof recht gab. Vgl. dazu Petrus A. Bayer, Konfessionalisierung im klösterli-
chen Umfeld. Die Entwicklung frühneuzeitlicher Religiosität in den Pfarren des Stiftes Schlägl 
(1589  –1665), Münster 2016, 73 − 80.

dem das Konzil in der dritten Sitzungspe-
riode beinahe gescheitert wäre, blieb aber 
aus.

Es zeigen sich also in der katholischen 
Kirche nach dem Tridentinum durchaus 
noch Möglichkeiten einer Pluralität zulas-
senden Ekklesiologie. Auch der Umstand, 
dass sich das posttridentinische Papsttum 
durch die Schaffung einer eigenen Kongre-
gation die Interpretationshoheit über das 
Konzil sicherte und die Durchführung der 
Reformen in die Hand nahm,7 wirkte sich 
jedenfalls in den ersten Jahrzehnten nach 
dem Tridentinum auf die Position der Bi-
schöfe noch kaum nachteilig aus. Denn der 
Wirkradius der Konzilskongregation blieb 
vorerst relativ klein und beschränkte sich 
hauptsächlich auf Italien.8 Möglicherweise 
litt aber das episkopale Selbstbewusstsein 
der Bischöfe langfristig nicht nur an der 
fortschreitenden päpstlichen Zentralisie-
rung, sondern auch darunter, dass Bischö-
fe sich mitunter in innerdiözesanen Streit-
fragen an die Kurie wandten, um sich von 
ihr den Rücken stärken zu lassen.9 Denn 
damit gaben sie – wohl unbewusst – zu-
mindest stückweise die Entscheidungsge-
walt aus ihrer Hand und wurden mehr und 
mehr zu Vollzugsorganen der römischen 
Kongregationen.

Bayer / Tridentinum und frühneuzeitlicher Katholizismus
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enlende ISChOTe, enlende Sel; Was eine Weiterführung der bisheri-
Ausbildung, enlende Kontrolle gCcmn recht grofßzügig gehandhabten DIS-

penspraxI1s verunmöglicht und WwI1Ie be-
Der Kirchenreform hatte sich VOLr em Cie reıIts bemerkt erhebliche Auswirkun-
dritte und letzte Sitzungsperiode des Irlien- gCcmn auf das Verhältnis zwischen äpstli-
ter Konzils verschrieben. Nachdem In den cher und bischöflicher Gewalt gehabt hät-
VOTANSCHANSCHECHN Sessionen viele Reform- Uurze e1it sah CS aUus, als wuürde das
vorschläge gescheitert und Wenn über- Konzil dieser zentralen Frage schei-
aup dann 1Ur sechr halbherzige Reform- tern, doch fand IHNan schlussendlich einen
beschlüsse efasst worden aICIl, kam C4 KOMPpromi1ss. DIe Residenzpflicht wurde
563 ZUFK Wende. ach eftigen Debat- VO  u den Konzilsvätern ZW ar nicht als gOött-
ten, Cie beinahe ZU. Abbruch des Konzils liches Recht definiert, sehr ohl aber Cie
eführt hatten, einigte Ian sich SCHLEISLIC. Hırtensorge als göttliche Welsung erklärt,
auf eine deutliche Verschärfung des bereits deren Erfüllung ZUTFK Voraussetzung habe,
früher beschlossenen Dekrets ZUFK Residenz- Cdlass Cie ırten auch ber ihre Herde
pflicht des Klerus, VOTr em der Bischö- chen und S1E nicht ach Art der Tagelöh-

Her verlassen.!?fe. 1esSes Dokument ist als Kernpunkt der
tridentinischen Reform betrachten. Ihm Mıt der Fassung Cdieses Dekrets 1e
folgten weltere weitreichende estimmun- CS dem aps ZWaar weiterhin möglich, DIS-
SCH ZUFK Klerusreform, ZUFK Reform der (Ir- PCHSCH erteilen, Was 1M einer Er-
densinstitute, mıt Piründen klärung ZU. 15 divinum Ja ausgeschlossen
und Benefizien und ZU. Patronatsrecht. SCWESCH ware; allerdings SCHOSS Cie es1-

Nur weni1ge kirchenrechtliche VOTr- denzpflicht fortan eine ungleic höhere
schriften wurden häufig oder Verbindlichkeit, als WenNnn S1€ blofß
Sarl missachtet, WIE die Verpflichtung ZUFK einem Kirchengesetz rklärt hätte. Nur e1in
Residenz der ISCHOTIe und der nhaber VO  b residierender Bischof entsprach 1U  b dem
Seelsorgebenefizien.“' gleic Konzilien, Bildl Christi, des obersten ırten SseiINer
Synoden und auch Clas Papsttum nicht Herde. Wollten Cie nachtridentinischen
müuüde wurden, Cie Residenzpflicht eINZU- 1SCHhOIe dieses ea verkörpern und sich
ordern und einzumahnen, War der IC- als tridentinische Reformbischöfe profilie-
sidierende Bischof 1M frühen 16 Jahrhun- TCI, MUsSsstien S1E auch In ihren Bıstumern
dert dennoch eher Cie Ausnahme als die residieren.
ege. Es War den Konzilsvätern DIe Taxls zeigt TEUNLC. e1in ande-
bestritten, Class Cie Residenz der ISCHOTIe Ies Bilcl. Denn Cie Päapste hatten 1M Reich
und der übrigen nhaber VO  b Seelsorgestel- kaum Möglichkeiten, auf Cie Einsetzung
len unumgänglich WAal, eine Kirchen- VO  b Bischöfen Einfluss nehmen. DIe

Wahl der ISCHOTIe War aCcC. der Domka-reform durchführen können, Cie ihrem
Namen erecht werden konnte. pitel, und diese MeIsS In der and

DIe grofße Streitfrage War allerdings, der Fürstenhäuser und verfolgten er In
b Cie Residenzpflicht Teil des 15 divinum ersier 1N1€e dynastische Interessen Auch

Vel. Huhert Jedin, Geschichte des Konzils VO  3 Irient, 4/2, Freiburg Br -Basel-Wien 1975,
50—-79

11 /Zum Folgenden vgl Christian Wiesner, ‚Weide se1INe Lämmer“ S Anm 8) 275 —23()
Giuseppe Alberigo (Ho.) Conciliorum GecumMeEeNICOrUM decreta, Bologna, 744
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2	 Fehlende Bischöfe, fehlende 
Ausbildung, fehlende Kontrolle

Der Kirchenreform hatte sich vor allem die 
dritte und letzte Sitzungsperiode des Trien-
ter Konzils verschrieben. Nachdem in den 
vorangegangenen Sessionen viele Reform-
vorschläge gescheitert und − wenn über-
haupt − dann nur sehr halbherzige Reform-
beschlüsse gefasst worden waren, kam es 
1563 zur Wende.10 Nach heftigen Debat-
ten, die beinahe zum Abbruch des Konzils 
geführt hatten, einigte man sich schließlich 
auf eine deutliche Verschärfung des bereits 
früher beschlossenen Dekrets zur Residenz-
pflicht des Klerus, vor allem der Bischö-
fe. Dieses Dokument ist als Kernpunkt der 
tridentinischen Reform zu betrachten. Ihm 
folgten weitere weitreichende Bestimmun-
gen zur Klerusreform, zur Reform der Or-
densinstitute, zum Umgang mit Pfründen 
und Benefizien und zum Patronatsrecht.

Nur wenige kirchenrechtliche Vor-
schriften wurden so häufig umgangen oder 
gar missachtet, wie die Verpflichtung zur 
Residenz der Bischöfe und der Inhaber von 
Seelsorgebenefizien.11 Obgleich Konzilien, 
Synoden und auch das Papsttum nicht 
müde wurden, die Residenzpflicht einzu-
fordern und einzumahnen, so war der re-
sidierende Bischof im frühen 16. Jahrhun-
dert dennoch eher die Ausnahme als die 
Regel. Es war unter den Konzilsvätern un-
bestritten, dass die Residenz der Bischöfe 
und der übrigen Inhaber von Seelsorgestel-
len unumgänglich war, um eine Kirchen-
reform durchführen zu können, die ihrem 
Namen gerecht werden konnte.

Die große Streitfrage war allerdings, 
ob die Residenzpflicht Teil des ius divinum 

10	 Vgl. Hubert Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, Bd. 4/2, Freiburg i. Br.–Basel–Wien 1975, 
50 −79.

11	 Zum Folgenden vgl. Christian Wiesner, „Weide seine Lämmer“ (s. Anm. 8), 225 −230.
12	 Giuseppe Alberigo u.127a. (Hg.), Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna, 31973, 744.

sei, was eine Weiterführung der bisheri-
gen recht großzügig gehandhabten Dis-
penspraxis verunmöglicht und – wie be-
reits bemerkt – erhebliche Auswirkun-
gen auf das Verhältnis zwischen päpstli-
cher und bischöflicher Gewalt gehabt hät-
te. Kurze Zeit sah es so aus, als würde das 
Konzil an dieser zentralen Frage schei-
tern, doch fand man schlussendlich einen 
Kompromiss. Die Residenzpflicht wurde 
von den Konzilsvätern zwar nicht als gött-
liches Recht definiert, sehr wohl aber die 
Hirtensorge als göttliche Weisung erklärt, 
deren Erfüllung zur Voraussetzung habe, 
dass die Hirten auch über ihre Herde wa-
chen und sie nicht nach Art der Tagelöh-
ner verlassen.12

Mit der Fassung dieses Dekrets blieb 
es dem Papst zwar weiterhin möglich, Dis-
pensen zu erteilen, was im Falle einer Er-
klärung zum ius divinum ja ausgeschlossen 
gewesen wäre; allerdings genoss die Resi-
denzpflicht fortan eine ungleich höhere 
Verbindlichkeit, als wenn man sie bloß zu 
einem Kirchengesetz erklärt hätte. Nur ein 
residierender Bischof entsprach nun dem 
Bild Christi, des obersten Hirten seiner 
Herde. Wollten die nachtridentinischen 
Bischöfe dieses Ideal verkörpern und sich 
als tridentinische Reformbischöfe profilie-
ren, mussten sie auch in ihren Bistümern 
residieren.

Die Praxis zeigt freilich ein ande-
res Bild. Denn die Päpste hatten im Reich 
kaum Möglichkeiten, auf die Einsetzung 
von Bischöfen Einfluss zu nehmen. Die 
Wahl der Bischöfe war Sache der Domka-
pitel, und diese waren meist in der Hand 
der Fürstenhäuser und verfolgten daher in 
erster Linie dynastische Interessen. Auch 
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WenNnn Cie Domkapitulare und Cie VO  b ih- BIs auf wenige Ausnahmen küummer-
NenNn gewählten 1SCHhOIe nicht grundsätz- ten sich Cie Fürstbischöfe persönlich
ich Cie Kirchenreform eingestellt nıg clas tridentinische Bischofsideal
aICIl, War diese doch e1in sekundäres und überließen Cie Reform der Seelsorge

bestenfalls den Weihbischöfen und (Jene-nliegen.
Wenn WITr beispielsweise Cie vIier DBI- ralvikaren.

schöfe Passaus 1M ersten Jahrhundert ach Auch In einem anderen entscheiden-
den Punkt stiefß Clas TIridentinum SsSeinedem Irienter Konzil betrachten, ist fest-

zustellen, Class 1Ur ein einziger VO  b ih- (GJrenzen: Nämlich diözesane Ausbildungs-
NenNn Cie Bezeichnung „tridentinischer Ke- tatten errichten, welche Cie eranzle-
formbischof“ verdient, nämlich an VO  b hung eiInNnes tridentinisch geschulten Klerus
TeNDac. (1561-1598) Sein (allerdings SC sicherstellen ollten DIes gelang 1Ur AauU-
scheiterter) Versuch ZUTFK Errichtung eiInNnes ßBerst schleppend. In Wıen dauerte CS beli-
Priesterseminars, Cie Reform der Seelsorge spielsweise beinahe 200 ahre, bis C4 ZUFK

und der Ausbau der bischöflichen Zentral- ründung eiINnes Priesterseminars kam, In
gewalt sind VO  b den TIrienter eiIlormde- einıgen anderen Bıstumern des Reichs
kreten motiviert. Ihm folgten jedoch nach- Sarl och länger.' Das Bıstum Passau kam
einander drei habsburgische Prinzen, Cie ZW ar bereits 638 einem Priestersemui-
Clas tridentinische Bischofsideal In beinahe 1NaL, allerdings usste CS Vorerst AaUs der Ta-

sche des Fürstbischofs finanziert werden,jeder Hinsicht konterkarierten.! Alle drei
Habsburger bei ihrem Amtsantritt cla sich sowohl Clas Domkapitel als auch Cie
minderjährig. S1ie empfingen weder die hö- Klöster, Cie hnehin eigene Ausbildungs-
heren Weihen, och residierten S1E 1M Ke- tatten erhalten hatten, Seminar-
elfall ihrem Bischofssitz. em hatten beiträge Tst 694 konnte Cie
S1E auch och mehrere andere ischof{fs- Finanzlierung des Seminars eklärt WEI -

stühle inne, Cie ihnen hohe Tunden e1InN- den16
brachten. Ahnlich verfuhren Cie mıt den Schliefßlic stießen Cie 1SCHhOIe auch
Habsburgern konkurrierenden Wilttels- bel den Pfarrvisitationen, WIE S1€ VO Irı1-
bacher, Cie ebenfalls versuchten, sich DBI- dentinum vorgesehen aIcCIl, auf Wider-
schofssitze für ihre nachgeborenen ne stände. Der Streit Clas Visitationsrecht

sichern, WwI1Ie etwa Cie Istumer re1s1ng, In den Pfarren, die 1M Jahrhundert be-
Hildesheim, Lüttich und Köln, Cie bis ZUFK reIts vielfach VO  u UOrdenspriestern betreut

des Jahrhunderts überwiegend In wurden, veranlasste Cie oberösterreichi-
wittelsbachischer and waren. * schen Prälaten och 66() eftigem Pro-

/u Urban VO  3 TIrenbach Uun: selinen Nachfolgern vgl 0SE, Oswald, DIie tridentinische Reform
ın Altbaiern (Salzburg, Freising, Regensburg, Passau), 1N: eorg Schreiber (He.) [Das Weltkon-
711[ VOo  3 ITrient. en Werden Uun: Wirken, 2, Freiburg 1. Br.-Basel-Wien, 1951, 1-37, hier
29035
Vel. Walter Ziegler, Bayern, 1n NION Schindling/ Walter Ziegler (Ho.) e Tlerritorien des
Reichs 1mmM Z eitalter der Reformation Uun: Konfessionalisierung. Land Uun: Konfession 150 —
1650, Der Südosten), Munster 1989, 56 -—-70, hier 65
/u den Seminargründungen ın kuropa un: deren Scheitern vgl zusammenfassend eier
Hersche, Mufße un: Verschwendung. Europäische Gesellschaft Uun: Kultur 1mmM Barockzeitalter,
Freiburg Br —-Basel-Wien 2006, 17715855
Vel. Josef Oswald, DIie tridentinische Reform ın Altbailern S Anm 13),
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wenn die Domkapitulare und die von ih-
nen gewählten Bischöfe nicht grundsätz-
lich gegen die Kirchenreform eingestellt 
waren, so war diese doch ein sekundäres 
Anliegen.

Wenn wir beispielsweise die vier Bi-
schöfe Passaus im ersten Jahrhundert nach 
dem Trienter Konzil betrachten, so ist fest-
zustellen, dass nur ein einziger von ih-
nen die Bezeichnung „tridentinischer Re-
formbischof “ verdient, nämlich Urban von 
Trenbach (1561–1598). Sein (allerdings ge-
scheiterter) Versuch zur Errichtung eines 
Priesterseminars, die Reform der Seelsorge 
und der Ausbau der bischöflichen Zentral-
gewalt sind von den Trienter Reformde-
kreten motiviert. Ihm folgten jedoch nach-
einander drei habsburgische Prinzen, die 
das tridentinische Bischofsideal in beinahe 
jeder Hinsicht konterkarierten.13 Alle drei 
Habsburger waren bei ihrem Amtsantritt 
minderjährig. Sie empfingen weder die hö-
heren Weihen, noch residierten sie im Re-
gelfall an ihrem Bischofssitz. Zudem hatten 
sie auch noch mehrere andere Bischofs-
stühle inne, die ihnen hohe Pfründen ein-
brachten. Ähnlich verfuhren die mit den 
Habsburgern konkurrierenden Wittels-
bacher, die ebenfalls versuchten, sich Bi-
schofssitze für ihre nachgeborenen Söhne 
zu sichern, wie etwa die Bistümer Freising, 
Hildesheim, Lüttich und Köln, die bis zur 
Mitte des 18. Jahrhunderts überwiegend in 
wittelsbachischer Hand waren.14

13	 Zu Urban von Trenbach und seinen Nachfolgern vgl. Josef Oswald, Die tridentinische Reform 
in Altbaiern (Salzburg, Freising, Regensburg, Passau), in: Georg Schreiber (Hg.), Das Weltkon-
zil von Trient. Sein Werden und Wirken, Bd. 2, Freiburg i. Br.–Basel–Wien, 1951, 1– 37, hier: 
29–35.

14	 Vgl. Walter Ziegler, Bayern, in: Anton Schindling / Walter Ziegler (Hg.), Die Territorien des 
Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500 – 
1650, Bd. 1 (Der Südosten), Münster 1989, 56  –70, hier: 65 f.

15	 Zu den Seminargründungen in Europa und deren Scheitern vgl. zusammenfassend Peter 
Hersche, Muße und Verschwendung. Europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter, 
Freiburg i. Br.–Basel–Wien 2006, 177–185.

16	 Vgl. Josef Oswald, Die tridentinische Reform in Altbaiern (s. Anm. 13), 34 f.

Bis auf wenige Ausnahmen kümmer-
ten sich die Fürstbischöfe persönlich we-
nig um das tridentinische Bischofsideal 
und überließen die Reform der Seelsorge 
bestenfalls den Weihbischöfen und Gene-
ralvikaren.

Auch in einem anderen entscheiden-
den Punkt stieß das Tridentinum an seine 
Grenzen: Nämlich diözesane Ausbildungs-
stätten zu errichten, welche die Heranzie-
hung eines tridentinisch geschulten Klerus 
sicherstellen sollten. Dies gelang nur äu-
ßerst schleppend. In Wien dauerte es bei-
spielsweise beinahe 200 Jahre, bis es zur 
Gründung eines Priesterseminars kam, in 
einigen anderen Bistümern des Reichs so-
gar noch länger.15 Das Bistum Passau kam 
zwar bereits 1638 zu einem Priestersemi-
nar, allerdings musste es vorerst aus der Ta-
sche des Fürstbischofs finanziert werden, 
da sich sowohl das Domkapitel als auch die 
Klöster, die ohnehin eigene Ausbildungs-
stätten zu erhalten hatten, gegen Seminar-
beiträge stemmten. Erst 1694 konnte die 
Finanzierung des Seminars geklärt wer-
den.16

Schließlich stießen die Bischöfe auch 
bei den Pfarrvisitationen, wie sie vom Tri-
dentinum vorgesehen waren, auf Wider-
stände. Der Streit um das Visitationsrecht 
in den Pfarren, die im 17. Jahrhundert be-
reits vielfach von Ordenspriestern betreut 
wurden, veranlasste die oberösterreichi-
schen Prälaten noch 1660 zu heftigem Pro-

Bayer / Tridentinum und frühneuzeitlicher Katholizismus
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tesl, wobel S1€ SOSar Cie Verbindlichkeit ten und Seelsorger betrachteten, chwäch-
der TIrienter Reformdekrete für Clas Land ZWaar deren tellung In ihren 10ZzeSsSenN,
b der NNs aufgrun der fehlenden Pro- ermöglichte aber den en sich stärker In
mulgation bestritten. TELNC ging CS ih- die Reform einzubringen, mıt en Kon-
NenNn €e1 nicht darum, Clas Irienter RKe- flikten, Cie sich daraus ergeben Musstien.

formprojekt hintertreiben, sehr ohl In der posttridentinischen lturgle
aber ihre Exemtionsprivilegien verteidi- ingegen ist zumindest auf den ersten

1C Pluralität kaum erkennbar. Nnmıt-SCH,;, Cie S1E Uurc Cie ärkung der bischöf-
lichen Jurisdiktionsgewalt gefährdet sahen. telbar ach dem Konzil machte IHNan sich

Cie Herausgabe der liturgischen Bücher.
Zunächst erschien Clas Brevlarıum OmMan-

Plurale Frömmigkeıt Vor Ort 1568) efolgt VO Missale OmMan-
1570) denen weltere Bücher folg-

Das TIridentinum selbst lässt sich nicht ten, WwI1Ie beispielsweise Clas Rituale OmMan-
als eine reine Erfolgsgeschichte schreiben. 1614) DIe erneuerten Bücher fan-
Viele der Reformen blieben stecken und den rasch welte Verbreitung und wurden
kamen WenNnn überhaupt erst mıt SIOÖ- VO  b vielen Biıstumern {ftmals AaUS$S Pragind-
ßer Verspätung. Fur ein1Ige VO Konzil tischen Grüunden übernommen. Denn Cie
gestoßene Reformvorhaben, WwI1Ie beispiels- römische lturgle War ach Irient keines-
WEeISsSe Cie Errichtung Pfarren, WCS9S allgemein verbindlich, VOTL em Cie
der demographischen Entwicklung Rech- Verwendung des Rituale Komanum War

NUNg Lragen, brauchte CS paradoxerweli- lediglich empfohlen. Auch bei der Reform
SC den staatlichen Arm Dass die Refor- des Breviergebets und der Messliturgie
ITNen ber welılte Strecken hinter dem KOon- ahm IHNan durchaus Rücksicht auf altere
711 zurückblieben, hatte eine unfreiwillige Eigentraditionen der en und Kirchen-
Pluralität 1M posttridentinischen Katholi- provinzen, deren Weiterbestand Cie Paps-
ZISMUS ZUFK olge. DIe praktisch nicht VOÖII - ausdrücklich billigten. Weder Clas Konzil
handene diözesan Organislierte Klerusaus- och Clas frühneuzeitliche Papsttum hatten
bildung wurde vielfach VO  u den Ordens- eine völlige Vereinheitlichung der katholi-
leuten übernommen, VOLr em VO  b den Je schen lturgle 1M Sinn. Allerdings gaben
sulten.‘® Aber auch Cie en en grun- nicht weni1ge 107zesen ihre Eigenliturgie
deten Kollegien und Lehranstalten!* und zugunsten der römischen lturgle Teiwil-
pragten welt ber ihre Ordensfamili- lig auf. Es War einfacher und weniger kost-

hinaus den posttridentinischen Klerus. spielig, die VO  b Kom ZUFK Verfügung estell-
Dass sich Cie ISCHOTIe vielfach weiterhin ten Bücher übernehmen, als Cie eigenen
VOLr em als Fursten und weniger als HIır- liturgischen Traditionen einer Reform

Vel. Petirus Bayer, Konfessionalisierung 1mmM Kklösterlichen Umfeld S Anm 9) 7380
Vel. Harald Dickerhof, e Kkatholische Gelehrtenschule des konfessionellen Z eitalters 1mmM He1-
ligen Römischen Reich, 1N: Wolfgang Reinhard / Heinz Schilling (Ho.) e Kkatholische Konfes-
sionalisierung S Anm 5) 348-370, hier 356—364
Fur den rämonstratenserorden vgl Ulrich Leinsle, Studium 1mmM Kloster. [Das philosophisch-
theologische Hausstudium des Stiftes Schläg] 16353 —1783, Averbode 2000, 14-20; ders., e Pra-
monstratenser, Stuttgart 2020, 127
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test, wobei sie sogar die Verbindlichkeit 
der Trienter Reformdekrete für das Land 
ob der Enns aufgrund der fehlenden Pro-
mulgation bestritten.17 Freilich ging es ih-
nen dabei nicht darum, das Trienter Re-
formprojekt zu hintertreiben, sehr wohl 
aber ihre Exemtionsprivilegien zu verteidi-
gen, die sie durch die Stärkung der bischöf-
lichen Jurisdiktionsgewalt gefährdet sahen.

3	 Plurale Frömmigkeit vor Ort

Das Tridentinum selbst lässt sich nicht 
als eine reine Erfolgsgeschichte schreiben. 
Viele der Reformen blieben stecken und 
kamen – wenn überhaupt – erst mit gro-
ßer Verspätung. Für einige vom Konzil an-
gestoßene Reformvorhaben, wie beispiels-
weise die Errichtung neuer Pfarren, um 
der demographischen Entwicklung Rech-
nung zu tragen, brauchte es paradoxerwei-
se den staatlichen Arm. Dass die Refor-
men über weite Strecken hinter dem Kon-
zil zurückblieben, hatte eine unfreiwillige 
Pluralität im posttridentinischen Katholi-
zismus zur Folge. Die praktisch nicht vor-
handene diözesan organisierte Klerusaus-
bildung wurde vielfach von den Ordens-
leuten übernommen, vor allem von den Je-
suiten.18 Aber auch die Alten Orden grün-
deten Kollegien und Lehranstalten19 und 
prägten so weit über ihre Ordensfamili-
en hinaus den posttridentinischen Klerus. 
Dass sich die Bischöfe vielfach weiterhin 
vor allem als Fürsten und weniger als Hir-

17	 Vgl. Petrus Bayer, Konfessionalisierung im klösterlichen Umfeld (s. Anm. 9), 73 – 80.
18	 Vgl. Harald Dickerhof, Die katholische Gelehrtenschule des konfessionellen Zeitalters im Hei-

ligen Römischen Reich, in: Wolfgang Reinhard / Heinz Schilling (Hg.), Die katholische Konfes-
sionalisierung (s. Anm. 5), 348 –370, hier: 356 –364.

19	 Für den Prämonstratenserorden vgl. Ulrich G. Leinsle, Studium im Kloster. Das philosophisch-
theologische Hausstudium des Stiftes Schlägl 1633  – 1783, Averbode 2000, 14 –20; ders., Die Prä-
monstratenser, Stuttgart 2020, 127 f.

ten und Seelsorger betrachteten, schwäch-
te zwar deren Stellung in ihren Diözesen, 
ermöglichte aber den Orden sich stärker in 
die Reform einzubringen, mit allen Kon-
flikten, die sich daraus ergeben mussten.

In der posttridentinischen Liturgie 
hingegen ist – zumindest auf den ersten 
Blick – Pluralität kaum erkennbar. Unmit-
telbar nach dem Konzil machte man sich 
an die Herausgabe der liturgischen Bücher. 
Zunächst erschien das Breviarium Roman-
um (1568), gefolgt vom Missale Roman-
um (1570), denen weitere Bücher folg-
ten, wie beispielsweise das Rituale Roman-
um (1614). Die erneuerten Bücher fan-
den rasch weite Verbreitung und wurden 
von vielen Bistümern oftmals aus pragma-
tischen Gründen übernommen. Denn die 
römische Liturgie war nach Trient keines-
wegs allgemein verbindlich, vor allem die 
Verwendung des Rituale Romanum war 
lediglich empfohlen. Auch bei der Reform 
des Breviergebets und der Messliturgie 
nahm man durchaus Rücksicht auf ältere 
Eigentraditionen der Orden und Kirchen-
provinzen, deren Weiterbestand die Päps-
te ausdrücklich billigten. Weder das Konzil 
noch das frühneuzeitliche Papsttum hatten 
eine völlige Vereinheitlichung der katholi-
schen Liturgie im Sinn. Allerdings gaben 
nicht wenige Diözesen ihre Eigenliturgie 
zugunsten der römischen Liturgie freiwil-
lig auf. Es war einfacher und weniger kost-
spielig, die von Rom zur Verfügung gestell-
ten Bücher zu übernehmen, als die eigenen 
liturgischen Traditionen einer Reform zu 
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unterziehen.“* Den Ordensliturgien inge- sellschaft umfasste: VO Fursten bis ZU.

SCH kam ohl Cie CNSC Vernetzung der (Jr- Dienstboten und VO Domkapitular bis
ZU. Landpfarrer. Das Konzil hat diesendenshäuser zugute, wodurch Cie eibehal-

Lung der Eigentraditionen gefördert WUTI - Frömmigkeitsformen kaum Reglementie-
de LUNSCH getroffen, allerdings muühte IHNan

Wenn WITFr Pluralitäten In der posttri- sich, grobe Missbräuche und abergläubi-
dentinischen lturgle suchen und uns cla- sche Praktiken, WwI1Ie S1E VO  b den Reforma-
bel nicht auf Cie Hochliturgien beschrän- aufgezeigt wurden, aDzustellen. Es
ken, sondern Cie Erscheinungs- War TEUNC. nicht allein Clas Konzil, dem
formen frühneuzeitlicher Frömmigkeit In Clas uIbluhen VO  b Eucharistie- und Ma-
den 1C. nehmen, finden WITr eine aUsS- rienverehrung, Wallfahrten und Bruder-
gesprochene Buntheit katholischen Le- schaften verdanken WAal, sondern einer
bens VOI, welche Cie Breıte der (Je- 1M frühneuzeitlichen Katholizismus wach-

senden Mentalität, die sämtliche Schichten
der Bevölkerung ergriff.“ (Gerade 1M Be-

Weiterführende Liıteratur reich der sogenannten Volksfrömmigkeit
etfer Walter / Günther Wassilowsky gg zeigt sich Cie Pluralität posttridentinischer
Das Konzil VO  u Irient und die katholische Reformbewegungen.
Konfessionskultur unster DIe Ansicht, Cdlass die Reform der KIr-

che weder Werk des Konzils och des2016 DIe eiträage In diesem Sammelband,
Papsttums SCWESCH, sondern VO  b Reform-der In der olge eiINes 2013 In reiburg Br.

stattgefundenen Symp osiums entstand, zellen VOTL (Ort dUSSCHANSCHIL Sel; WwIe S1E

zeigen Cie Vielschichtigkeit des Konzils- eiwa der Neuzeithistoriker Wolfgang eiIn-
hard vertreten hat, scheint aber doch e1-ere1gnN1SSES, der Konzilsrezeption und Was

Clas Jahrhundert AaUS$S dem Reformkon- Was pessimistisch se1n.“ Es ist nam-

711 emacht hat. ich nicht leugnen, Class Clas Konzil sehr
ohl für Cie Kirchenreform unverzichtbaretfer Walter, DIe ubiläen des Konzils VO  b

Irient 1845 2013, unster 2016 Der WAal, kanalisierte CS doch Cie Leitidee, nam-
ich Clas biblische Hirtenideal. Auch derBand biletet einen SCHAUCH Überblick ber
Umstand, Class sich Clas posttridentinischeCie fassbaren Konzilsjubiläen se1it 1845 und

clas Tridentinum In den Kontext der Papsttum Cie Konzilsideen aneignete“”,
War entscheidend für Cie Reform. OhneKirchengeschichte VO Ultramontanis-
Konzil und Papsttum waren Cie Reform-I1US bis ZUFK ökumenischen ewegung. schritte mıt Sicherheit 1M Sand verlaufen.

fur Kezeption der römischen lturgle nach dem TIridentinum vgl Winfried Haunerland, [Das
Konzil VOo  3 Irient un: Cdie nachtridentinische Liturgiereform, 1N: Jurgen Bärsch / Benedikt KYra-
HETMAHN (He.) Geschichte der lturgle des estens Rituelle Entwicklungen, theologische KON-

21
un: kulturelle ontexte, 1, Munster 2018, 48 1-513, hier 4958 —501

Vel. KTaus ( ANnzer, [)as Konzil VO  3 Irient un: Cdie Volksfrömmigkeit, 1N: HMansgeorg Molitor /
Herihert Smolinsky (Ho.) Volksfrömmigkeit ın der Frühen euzelt, Munster 1994, 17726
Vel. Wolfgang Reinhard, [)as Konzil VOo  3 Irient un: Cdie Modernisierung der Kirche, 1n Paolo
Prodi/ Wolfgang Reinhard (Ho.) [Das Konzil VO  3 Irient un: Clie Moderne. Einführung, Berlin
2001, 23-—42, hier
Vel. Günther Wassilowsky, Posttridentinische Reform un: päpstliche Zentralisierung (S. Anm 7)
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unterziehen.20 Den Ordensliturgien hinge-
gen kam wohl die enge Vernetzung der Or-
denshäuser zugute, wodurch die Beibehal-
tung der Eigentraditionen gefördert wur-
de.

Wenn wir Pluralitäten in der posttri-
dentinischen Liturgie suchen und uns da-
bei nicht auf die Hochliturgien beschrän-
ken, sondern die gesamten Erscheinungs-
formen frühneuzeitlicher Frömmigkeit in 
den Blick nehmen, finden wir eine aus-
gesprochene Buntheit katholischen Le-
bens vor, welche die ganze Breite der Ge-

20	 Zur Rezeption der römischen Liturgie nach dem Tridentinum vgl. Winfried Haunerland, Das 
Konzil von Trient und die nachtridentinische Liturgiereform, in: Jürgen Bärsch / Benedikt Kra-
nemann (Hg.), Geschichte der Liturgie des Westens. Rituelle Entwicklungen, theologische Kon-
zepte und kulturelle Kontexte, Bd. 1, Münster 2018, 481–  513, hier: 498 –501.

21	 Vgl. Klaus Ganzer, Das Konzil von Trient und die Volksfrömmigkeit, in: Hansgeorg Molitor / 
Heribert Smolinsky (Hg.), Volksfrömmigkeit in der Frühen Neuzeit, Münster 1994, 17– 26.

22	 Vgl. Wolfgang Reinhard, Das Konzil von Trient und die Modernisierung der Kirche, in: Paolo 
Prodi / Wolfgang Reinhard (Hg.), Das Konzil von Trient und die Moderne. Einführung, Berlin 
2001, 23 –  42, hier: 40.

23	 Vgl. Günther Wassilowsky, Posttridentinische Reform und päpstliche Zentralisierung (s. Anm. 7),  
145 f.

sellschaft umfasste: vom Fürsten bis zum 
Dienstboten und vom Domkapitular bis 
zum Landpfarrer. Das Konzil hat zu diesen 
Frömmigkeitsformen kaum Reglementie-
rungen getroffen, allerdings mühte man 
sich, grobe Missbräuche und abergläubi-
sche Praktiken, wie sie von den Reforma-
toren aufgezeigt wurden, abzustellen. Es 
war freilich nicht allein das Konzil, dem 
das Aufblühen von Eucharistie- und Ma-
rienverehrung, Wallfahrten und Bruder-
schaften zu verdanken war, sondern einer 
im frühneuzeitlichen Katholizismus wach-
senden Mentalität, die sämtliche Schichten 
der Bevölkerung ergriff.21 Gerade im Be-
reich der sogenannten Volksfrömmigkeit 
zeigt sich die Pluralität posttridentinischer 
Reformbewegungen.

Die Ansicht, dass die Reform der Kir-
che weder Werk des Konzils noch des 
Papsttums gewesen, sondern von Reform-
zellen vor Ort ausgegangen sei, wie sie 
etwa der Neuzeithistoriker Wolfgang Rein-
hard vertreten hat, scheint aber doch et-
was zu pessimistisch zu sein.22 Es ist näm-
lich nicht zu leugnen, dass das Konzil sehr 
wohl für die Kirchenreform unverzichtbar 
war, kanalisierte es doch die Leitidee, näm-
lich das biblische Hirtenideal. Auch der 
Umstand, dass sich das posttridentinische 
Papsttum die Konzilsideen aneignete23, 
war entscheidend für die Reform. Ohne 
Konzil und Papsttum wären die Reform-
schritte mit Sicherheit im Sand verlaufen. 
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Weiterführende Literatur:
Peter Walter / Günther Wassilowsky (Hgg.), 
Das Konzil von Trient und die katholische 
Konfessionskultur (1563 – 2013), Münster 
2016. Die Beiträge in diesem Sammelband, 
der in der Folge eines 2013 in Freiburg i. Br. 
stattgefundenen Symposiums entstand, 
zeigen die Vielschichtigkeit des Konzils-
ereignisses, der Konzilsrezeption und was 
das 19. Jahrhundert aus dem Reformkon-
zil gemacht hat.
Peter Walter, Die Jubiläen des Konzils von 
Trient 1845 – 2013, Münster 2016. Der 
Band bietet einen genauen Überblick über 
die fassbaren Konzilsjubiläen seit 1845 und 
setzt das Tridentinum in den Kontext der 
Kirchengeschichte vom Ultramontanis-
mus bis zur ökumenischen Bewegung.
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Umgekehrt brauchte CS aber auch Cie IC- SEl Wenn IHNan Bestrebungen ZUFK Unifor-
gionalen Reforminitiativen, reformwillige m1La 1M posttridentinischen Katholizis-

I1US$S sucht, darf IHNan weder die staatskirch-Bischöfe, Prälaten und Seelsorger, die
Reformdekrete nicht In den Papierkorb der lichen Reglementierungen des ausgehen-
Kirchengeschichte wandern lassen. den Jahrhunderts aufßer Acht lassen,

DIe posttridentinische Kirche ist also die vielerorts einen Kahlschlag barocker
In einer sehr differenzierten e1Ise be- Pluralität mıt sich brachten, och Cie ul-
trachten. Von einer katholischen Kirche, tramontanistischen Versuche des Jahr-
Cie unbeirrt und geschlossen Cie Irienter hunderts, Cie katholische Kirche einem
Beschlüsse als einen abzuarbeitenden Ke- „Haus voll Glorie” erklären, das be-

kränzt und wehrhaft Cie wuütenden Sturmeformkatalog kann keine Rede
SC1IN. Allein schon die Anerkennung der der modernen Welt abzuwehren habe.“*
Irienter Reformdekrete als verbindliche
Oormen War e1in Jangwieriger Prozess, der Der Autor Petrus Dayer, Dr theol., geb,
sich In den katholischen Territorien des 19/4, ist seit 19953 Pramonstratenser des
Reichs ber viele Jahrzehnte ahinzog. E1- Stiftes Schlägl! und dort derzeit TIOr, Archi-
nıg War IHNan sich 1M Wesentlichen 1Ur In Vr und Bibliothekar und hetreut als Pfarr-
einer Frage nämlich, Class Cie katholi- FOVISOT die Pfarre Klaffer Hochficht,
sche Kirche grundlegend reformbedürftig GND 101532929272

Der rühere ext des Liedes „n Haus voll Gilorie cschauet“ 1st finden 1N: aler
Gebet- un: Gesangbuch der 107ese L1INZ, L1nz 1939, 531
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Umgekehrt brauchte es aber auch die re-
gionalen Reforminitiativen, reformwillige 
Bischöfe, Prälaten und Seelsorger, um die 
Reformdekrete nicht in den Papierkorb der 
Kirchengeschichte wandern zu lassen.

Die posttridentinische Kirche ist also 
in einer sehr differenzierten Weise zu be-
trachten. Von einer katholischen Kirche, 
die unbeirrt und geschlossen die Trienter 
Beschlüsse als einen abzuarbeitenden Re-
formkatalog umsetzte, kann keine Rede 
sein. Allein schon die Anerkennung der 
Trienter Reformdekrete als verbindliche 
Normen war ein langwieriger Prozess, der 
sich in den katholischen Territorien des 
Reichs über viele Jahrzehnte dahinzog. Ei-
nig war man sich im Wesentlichen nur in 
einer Frage – nämlich, dass die katholi-
sche Kirche grundlegend reformbedürftig 

24	 Der frühere Text des Liedes „Ein Haus voll Glorie schauet“ ist z. B. zu finden in: Vater unser. 
Gebet- und Gesangbuch der Diözese Linz, Linz 1939, 531 f.

sei. Wenn man Bestrebungen zur Unifor-
mität im posttridentinischen Katholizis-
mus sucht, darf man weder die staatskirch-
lichen Reglementierungen des ausgehen-
den 18. Jahrhunderts außer Acht lassen, 
die vielerorts einen Kahlschlag barocker 
Pluralität mit sich brachten, noch die ul-
tramontanistischen Versuche des 19. Jahr-
hunderts, die katholische Kirche zu einem 
„Haus voll Glorie“ zu erklären, das be-
kränzt und wehrhaft die wütenden Stürme 
der modernen Welt abzuwehren habe.24

Der Autor: Petrus A. Bayer, Dr. theol., geb. 
1974, ist seit 1993 Prämonstratenser des 
Stiftes Schlägl und dort derzeit Prior, Archi-
var und Bibliothekar und betreut als Pfarr-
provisor die Pfarre Klaffer am Hochficht, 
OÖ; GND 1015329292.


